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Wahl von zwei Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten der 
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Bern, 25. September 2012 

 

Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund 

Für die Nominationskommission 

 

Charlotte Kuffer 
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Art. 7.1 des Reglements der Abgeordnetenversammlung lautet: 

 

Zusammensetzung, Amtsdauer … 
1 Das Büro setzt sich zusammen aus der Präsidentin oder dem Präsidenten und zwei 

Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten. Sie werden von der Abgeordnetenversammlung 

aus ihrer Mitte auf zwei Jahre gewählt. Der Präsident oder die Präsidentin kann nach Ablauf 

der Amtsdauer nicht wiedergewählt werden. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Der bisherige Vizepräsident stellt sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Die Evangelisch-reformierte 

Landeskirche des Kantons Zürich hat bei der Nominationskommission für das zweite 

Vizepräsidium einen Vorschlag für die Amtsdauer 2013 – 2014 eingereicht:  

 

Vizepräsident Jean-Marc Schmid BEJUSO f bisher  

Vizepräsident Daniel Reuter ZH d neu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


